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Beschlussvorlage 
BGM/010/2026 

Sachgebiet 

Bürgermeister 

Sachbearbeiter 

Frau Pichl 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat   öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Eckersdorf auf Gewährung eines Zuschusses für 
Möbelbeschaffung 

 
Sachverhalt: 
 
Die Feuerwehr Eckersdorf hat für den Lehrsaal im FF-Haus Tische und Stühle angeschafft, da die 
alten Möbel deutlich in die Jahre gekommen waren (stammten aus dem alten FF-Haus in der 
Kanzleistraße). Immer mehr Stühle wiesen deutliche Alterserscheinungen auf und mussten 
aussortiert werden. Dadurch waren wesentlich mehr Tische als Stühle vorhanden. Ein Zukauf von 
Stühlen erschien unwirtschaftlich, so dass per Mitgliederbeschluss die Anschaffung eines 
kompletten Satzes Stühle und Klapptische erfolgte. Die Kosten beliefen sich auf 8.450 € und wurden 
vom Feuerwehrverein getragen. 
 
Nunmehr bittet der Feuerwehrverein um einen finanziellen Zuschuss der Gemeinde zu dieser 
Investition, da im Lehrsaal neben der Ausbildung der aktiven Wehr sich auch allmonatlich die 
Kinderfeuerwehr trifft, verschiedene Vereinsveranstaltungen und überregionale Unterrichts-
veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes (z. B. Modulare Truppausbildung) stattfinden. 
Darüber hinaus wird der Lehrsaal auch für gemeindliche Veranstaltungen genutzt, so z. B. bei der 
Kommunalwahl. 
 
Auch die Möblierung der Feuerwehrhäuser gehört zum Sachaufwand der Feuerwehren, für den die 
Gemeinde im Rahmen der Pflichtaufgabe Brandschutz zuständig ist. Dem Feuerwehrverein gilt 
daher seitens der Gemeinde ein Dank geschuldet, dass diese Investition getragen wurde. Daher 
sollte eventuell ein über 10 % hinausgehender Investitionskostenzuschuss genehmigt werden. 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Gemeinderat Eckersdorf beschließt, dem Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eckersdorf zur 
Anschaffung der Möblierung für den Lehrsaal mit Kosten von 8.450 € einen 
Investitionskostenzuschuss – über den 10-%igen Anteil hinaus – in Höhe von 1.500 € zu gewähren.  
 
 
 
 


